
 

 

 

TOP 5 der ordentlichen Hauptversammlung vom 8. Juni 2021 -  
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die 

Vorstandsmitglieder 
 

Wortlaut zu Tagesordnungspunkt 5 der ordentlichen Hauptversammlung 2021: 

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vor-
standsmitglieder  

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) 

wurde ein neuer § 120a AktG eingeführt. § 120a Abs. 1 AktG sieht vor, dass die 

Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften bei jeder wesentlichen 

Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Billigung des vom 

Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder 

beschließt.  

Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. April 2021 gemäß § 87a Abs. 1 AktG ein 

neues weiterentwickeltes Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Ge-

sellschaft beschlossen, das unter Ziffer I. „System zur Vergütung für die Vorstands-

mitglieder“ beschrieben wird. Diese Beschreibung ist auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.viscom.com/de unter der Rubrik „Unternehmen/Investor 

Relations/Hauptversammlung“ zugänglich. 

Das neue Vergütungssystem gilt gemäß der gesetzlichen Regelungen künftig bei 

der Festsetzung der Vergütung im Rahmen von Abschluss, Änderung oder Ver-

längerung von Vorstandsverträgen, d.h. als nächstes für den zur Verlängerung ste-

henden Vertrag von Herrn Dr. Martin Heuser. Die bereits geschlossenen Verträge 

der verbleibenden drei Vorstandsmitglieder bleiben hiervon unberührt. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das unter Ziffer I. der Einberufung zur Hauptversamm-

lung am 8. Juni 2021 dargestellte und vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. April 

2021 beschlossene Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zu billigen.  
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Abstimmungsergebnis: 

Die ordentliche Hauptversammlung der Viscom AG stimmte am 8. Juni 2021 über 

den vorstehend zitierten Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5 ab.  

Im Rahmen der Abstimmung über die Billigung des Vergütungssystems für die 

Vorstandsmitglieder wurden für 6.390.806 Stückaktien, entsprechend 70,85 % des 

eingetragenen Grundkapitals, ebenso viele gültige Stimmen abgegeben. Die 

Hauptversammlung stimmte mit 5.861.688 Stückaktien mit ebenso vielen Stim-

men, entsprechend 91,72 % der gültigen Stimmen, für den Beschlussvorschlag 

und billigte hierdurch das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder.  
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Anhang zu TOP 5 der ordentlichen Hauptversammlung vom 8. Juni 2021 
I. System zur Vergütung für die Vorstandsmitglieder   

 

Durch das am 14. November 2019 vom Bundestag beschlossene und am 22. De-

zember 2019 im Bundesgesetzblatt verkündete Gesetz zur Umsetzung der zwei-

ten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) wurde § 120 Abs. 4 AktG gestrichen und 

ein neuer § 120a AktG eingeführt. Die Änderungen des Aktiengesetzes durch das 

ARUG II sind zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Die Regelung des § 120a Abs. 

1 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft 

mindestens alle vier Jahre sowie bei jeder wesentlichen Änderung des Vergü-

tungssystems über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssys-

tems für die Vorstandsmitglieder beschließt. Diese Beschlussfassung hat gemäß 

§ 26j Abs. 1 S. 1 EGAktG erstmalig in der diesjährigen Hauptversammlung zu er-

folgen. 

Dazu hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. April 2021 ein neues Vergütungs-

system für die Vorstandsmitglieder beschlossen, um die Vorgaben des ARUG II 

umzusetzen. Dies geschieht insbesondere durch die Einführung neuer ESG-Ziel-

vorgaben (ESG = Environmental; Social; Governance), die eine nachhaltige Ent-

wicklung der Gesellschaft, auch über rein wirtschaftliche Betrachtungen hinaus 

sicherstellen: 

• Ein Teil der variablen Vergütung wird an das Erreichen einer Zielvorgabe 

zur Reduzierung der Mitarbeiterfluktuation geknüpft, um langjährige Erfah-

rung und Kompetenzen im Unternehmen auch für die Zukunft halten zu 

können (S Komponente). 

• Ein Teil der variablen Vergütung wird an das Erreichen einer Zielvorgabe 

zur Reduzierung des Stromverbrauches der Viscom AG geknüpft. Dies soll 

Anreize bieten, den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten 

der Gesellschaft zu senken. Ausgenommen von den Berechnungen ist da-

bei Energie, die aufgrund einer Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahr-

zeuge zusätzlich aufgewendet wird und Energie, die aufgrund eigener 

Produktionsanlagen der Gesellschaft (bspw. Photovoltaikanlagen) herge-

stellt wird (E Komponente). 

• Darüber hinaus kann die variable Vergütung bei schwerwiegenden Pflicht-

verstößen der Vorstandsmitglieder ganz oder teilweise zurückbehalten 
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oder nachträglich zurückgefordert werden. Dies soll gewährleisten, dass 

sich Vorstandsmitglieder an interne Richtlinien und die geltende Gesetzes-

lage halten (G Komponente). 

 
Das Vergütungssystem im Einzelnen: 

 

1. Grundzüge des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
der Viscom AG 

 

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der Viscom AG wird nach Maßgabe des 

Aktiengesetzes festgesetzt und ist auf die langfristige und nachhaltige Entwicklung 

der Gesellschaft ausgerichtet. Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder ori-

entiert sich dabei neben den Aufgaben und Leistungen des einzelnen Vorstands-

mitglieds an der Größe, Komplexität und Lage des Unternehmens. 

Sie setzt sich aus erfolgsunabhängigen Gehalts- und Sachleistungen sowie Ver-

sorgungszusagen und aus erfolgsabhängigen (variablen) Komponenten zusam-

men. 

Zu den erfolgsunabhängigen Komponenten zählen ein festes Jahresgehalt 

(Grundgehalt) sowie Nebenleistungen (bspw. Zuschuss zur Sozial- und Krank-

versicherung; siehe im Einzelnen unten) und Sachbezüge (bspw. Dienstwagen; 

siehe im Einzelnen unten). 

 
Die erfolgsabhängigen Komponenten bestehen aus einer jährlichen variablen Ver-

gütung (Tantieme I, STI), die sich auf wirtschaftliche Zielerreichung innerhalb eines 

Jahres bezieht und einer variablen Vergütung (Tantieme II, LTI), die sich auf wirt-

schaftliche, soziale und ökologische Zielerreichung innerhalb eines Zeitraums von 

jeweils drei Jahren bezieht.  

Die in den erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteilen verankerten finanziellen, 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ziele stehen im Einklang mit der Ge-

schäftsstrategie und der nachhaltigen und langfristigen Entwicklung der Gesell-

schaft. Es werden sowohl im Rahmen der kurzfristigen als auch der langfristigen 

variablen Vergütung für die Vorstandsmitglieder Anreize für eine nachhaltige Ent-

wicklung der Gesellschaft gesetzt. 
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Der Aufsichtsrat legt einen Schwerpunkt auf die Langfristigkeit der Unternehmens-

entwicklung und hat daher den Anteil der langfristigen erfolgsabhängigen Vergü-

tungsbestandteile (Tantieme II) entsprechend hoch gewichtet. Zudem hat der 

Aufsichtsrat in das neue Vergütungssystem ESG-Ziele einbezogen, die eine nach-

haltige Unternehmensentwicklung incentivieren sollen. Unter ESG versteht man 

die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereich Umwelt (Environmental), So-

ziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Ne-

ben rein wirtschaftlichen Zielfaktoren richten sich die ESG-Ziele auf das Erreichen 

von sozialen und ökologischen Faktoren und sollen eine rechtstreue Unterneh-

mensführung gewährleisten. Die Platzierung solcher ESG-Ziele im LTI macht deut-

lich, dass die Viscom AG für die Zukunft an der Einhaltung solcher Vorgaben 

interessiert ist.  

Im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben sieht das Vergütungssystem auch 

Höchstgrenzen der Vergütung vor, zum einen durch eine Begrenzung der variab-

len Vergütung auf den Betrag der jährlichen Fixvergütung und zum anderen durch 

die Festlegung einer betragsmäßigen Maximalvergütung (unter Berücksichtigung 

sämtlicher Vergütungsbestandteile einschließlich Nebenleistungen). 
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Die Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf 100 % der Fixvergütung und können 

– je nach Erreichung der Ziele – Anspruch auf eine variable Vergütung haben, die 

jedoch insgesamt auf den Betrag der jährlichen Fixvergütung begrenzt ist. Der 

Höchstbetrag der Vergütung liegt demnach bei 200 % der jährlichen Fixvergütung 

zuzüglich betragsmäßig untergeordneter Nebenleistungen. Bei Zugrundelegung 

des derzeitig vereinbarten Fixgehalts von EUR 208.000,00 führt dies bei Erreichen 

der vorgenannten Grenze aktuell zu einer Gesamtvergütung der Vorstandsmitglie-

der in Höhe von EUR 416.000,00 zuzüglich Nebenleistungen. 

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder kann auch in Zukunft, also unter Zugrun-

delegung des neuen Modells, in der Höhe variieren. Der Höchstwert der Gesamt-

vergütung hängt von dem vom Vorstandsmitglied ausgehandelten monatlichen 

Grundgehalt ab.  

Der Aufsichtsrat hat im Vergütungssystem zusätzlich eine betragsmäßige Maxi-

malvergütung i.S.d. § 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AktG (unter Einschluss sämtlicher Ver-

gütungsbestandteile einschließlich Nebenleistungen) für Vorstandsmitglieder von 

jeweils EUR 450.000,00 festgelegt.  

Es folgt eine beispielhafte Darstellung der Vergütung des Vorstandsmitglieds, für 

welches die Vergütung als erstes auf das neue Vergütungsmodell umgestellt wer-

den soll. Das neue Modell wird vorbehaltlich § 87a Abs. 2 S. 2 AktG für alle neuen 

Vorstandsmitglieder sowie im Falle von Verlängerungen der Vorstands-Anstel-

lungsverträge Anwendung finden.  

  



 7 

 

  Jährlicher Maximal-
betrag in EUR 

Erfolgsunabhängige Vergütung Festvergütung 208.000 

 Nebenleistungen etwa 9.500  

 Direktversicherung 1.742,49 

Erfolgsorientierte Vergütung Tantieme I (STI) 208.000 

 Tantieme II (LTI) 208.000 

 • EBIT Komponente • 124.800 

 • S Komponente • 41.600 

 • E Komponente • 41.600 

Cap der erfolgsorientierten Vergütung   208.000 

   

Gesamtvergütung (unter Berücksichti-
gung des Caps) 

 416.000  

zzgl. Nebenleistungen, 

Direktversicherung  

Das Vergütungssystem wird zudem durch angemessene Regelungen im Zusam-

menhang mit dem Beginn und der Beendigung der Tätigkeit im Vorstand ergänzt 

(siehe nachstehend unter Ziffer 4.). 

 

2. Einzelne Vergütungsbestandteile  
 

a. Festes Monatsgehalt und Nebenleistungen 
Die Vorstandsmitglieder der Viscom AG erhalten Bezüge in Form eines festen Mo-

natsgehaltes (Grundgehalt) sowie Nebenleistungen. Das Grundgehalt wird jeweils 

zum Ende eines Monats gezahlt. Es wird in regelmäßigen Abständen vom Auf-

sichtsrat überprüft und gegebenenfalls in zukünftigen Verträgen angepasst. Au-

ßerdem erhalten die Vorstandsmitglieder ein 13. Monatsgehalt. Das Grundgehalt 
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und das 13. Monatsgehalt stellen die Fixvergütung des Vorstandes dar. Die 13 

Grundgehälter werden zusammen als jährliche Fixvergütung bezeichnet. 

 

b. Sachbezüge und sonstige Zusatzvergütungen (Nebenleistun-
gen)  

Daneben können jedem Vorstandsmitglied Nebenleistungen gewährt werden. Zu 

diesen Leistungen zählen firmenseitig gewährte übliche Sachbezüge, namentlich 

die Nutzung eines Dienstwagens, marktübliche Zuschüsse zu Versicherungen und 

sonstige marktübliche Kostenübernahmen, einschließlich des Abschlusses einer 

D&O-Versicherung durch die Viscom AG mit einem Selbstbehalt für das Vor-

standsmitglied gemäß Aktiengesetz. 

Die Viscom AG stellt den Vorstandsmitgliedern, auch zur privaten Nutzung, einen 

Personenkraftwagen mit einem maximalen Bruttolistenpreis in Höhe von 

EUR 130.000 zur Verfügung. Darüber hinaus trägt die Viscom AG die Kosten für 

Telekomunikation und die Auslagen, die Vorstandsmitglieder im Rahmen der Tä-

tigkeit leisten.  

 
c. Lebensversicherung 

Die Viscom AG schließt für die Vorstandsmitglieder eine Lebensversicherung in 

Form einer Direktversicherung ab. Die Beitragszahlungen zu dieser Lebensversi-

cherung erhalten die Vorstandsmitglieder zusätzlich zum Fixgehalt.  

  

d. Erfolgsorientierte Vergütung (Tantiemen) 
Die erfolgsorientierte Vergütung des Vorstands besteht aus einer jährlichen er-

folgsorientierten Gesamttantieme. Die Gesamttantieme setzt sich zusammen aus 

Tantieme I und Tantieme II. Sie ist auf 100 % der jährlichen Fixvergütung begrenzt 

und vom Erreichen verschiedener Faktoren abhängig.  

Bei der Tantieme I handelt es sich um eine Kurzfrist-Tantieme. Der Bemessungs-

zeitraum beträgt ein Jahr. Die Tantieme I wird anhand rein wirtschaftlicher Fakto-

ren bemessen (Konzern-EBIT des jeweiligen Jahres). Hierdurch trägt die 

Vergütung zur Förderung einer erfolgreichen Geschäftsstrategie bei, die sich ins-

besondere in einem erfolgreichen Konzernergebnis niederschlägt. 

Bei der Tantieme II handelt es sich um eine Langfrist-Tantieme. Auch diese wird 

jährlich ausgezahlt. Der Bemessungszeitraum beträgt allerdings drei Jahre. Die 

Tantieme II bezieht sich sowohl auf wirtschaftliche (Konzern-EBIT der letzten drei 
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Jahre), als auch auf soziale (Fluktuation der Beschäftigten) und ökologische Ziele 

(Energieverbrauch). Durch den mehrjährigen Bemessungszeitraum der Tantieme 

II wird sichergestellt, dass nicht nur eine kurzfristige positive Entwicklung der Ge-

sellschaft incentiviert wird. Neben der Abbildung einer erfolgreichen Geschäftsstra-

tegie im EBIT werden mit einer geringen Beschäftigungsfluktuation und einem 

relativ zum Umsatz gesunkenen Energieverbrauch konkrete strategische Ziele be-

lohnt, die für eine zukunftsorientierte, langfristige und nachhaltig positive Entwick-

lung der Gesellschaft sprechen. 

Im Einzelnen:  

(1) Tantieme I 

Die Höhe der Tantieme I bestimmt sich nach dem Konzernergebnis. Zur Berech-

nung der Tantieme I werden jeweils die Werte des Jahres verwendet, für das der 

Anspruch auf die Tantieme I entsteht. Dieser Zeitraum wird als Bemessungszeit-

raum I bezeichnet. 

Die Tantieme I wird jährlich ausgezahlt. Sie beträgt zwischen einem und 13 Grund-

gehältern. Die exakte Höhe der Tantieme I hängt vom erreichten Konzernergebnis 

vor Steuern und Zinsen (EBIT) im jeweiligen Berechnungszeitraum I ab. Beträgt 

dieses 1 Mio. EUR, so erhält das Vorstandsmitglied ein Grundgehalt. Beträgt das 

EBIT 15 Mio. EUR oder mehr, so erhält das Vorstandsmitglied 13 zusätzliche 

Grundgehälter. Beträgt das EBIT weniger als 1 Mio. EUR, so besteht kein An-

spruch auf die Tantieme I. 

Die Tantieme I wird linear ermittelt. Liegt das EBIT demnach zwischen 1 Mio. 

EUR und 15 Mio. EUR wird die Tantieme I wie folgt berechnet: 

 

Anzahl Grundgehälter = 0,8571 * EBIT in Mio. EUR + 0,1429 
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Zur Verdeutlichung dient folgendes Diagramm:  

  

 

Die Werte bei Erreichen jeweils einer vollen Million sind die Folgenden (gerundet): 

 

EBIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 

BMG 0 1 1,9 2,7 3,6 4,4 5,3 6,1 7 7,9 8,7 9,6 10,4 11,3 12,1 13 13 13 

 

Auch, wenn kein voller Millionenbetrag erreicht ist, steigt die Anzahl der Grundgeh-

älter, die das Vorstandsmitglied als Tantieme I erhält, aber linear an. 

 

(2)  Tantieme II 

Die Höhe der Tantieme II bestimmt sich nach dem Konzernergebnis, der Fluktua-

tion der Beschäftigten sowie dem Energieverbrauch. Zur Berechnung der Tanti-

eme II werden jeweils die Werte der drei Jahre vor Auszahlung verwendet. Dieser 

Zeitraum wird als Bemessungszeitraum II bezeichnet. 

  

y = 0,8571x + 0,1429
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Die Tantieme II wird jährlich ausgezahlt. Sie beträgt zwischen einem und 13 

Grundgehältern. Die Tantieme II setzt sich aus folgenden drei Komponenten zu-

sammen:  

(a)  EBIT Komponente 

Die EBIT Komponente der Tantieme II wird jährlich ausgezahlt. Sie beträgt zwi-

schen 0,6 und 7,8 Grundgehältern. Die exakte Höhe der EBIT Komponente der 

Tantieme II hängt vom erreichten durchschnittlichen Konzernergebnis vor Steuern 

und Zinsen (EBIT) im jeweiligen Berechnungszeitraum II (die letzten drei Jahre vor 

Auszahlung) ab. Beträgt dieses 1 Mio. EUR, so erhält das Vorstandsmitglied 0,6 

Grundgehälter. Beträgt das EBIT 15 Mio. EUR oder mehr, so erhält das Vorstands-

mitglied 7,8 Grundgehälter. Beträgt das EBIT weniger als 1 Mio. EUR, so besteht 

kein Anspruch auf die EBIT Komponente der Tantieme II. Ein Anspruch auf die 

EBIT Komponente der Tantieme II besteht auch dann nicht, wenn im abgelaufenen 

Geschäftsjahr das EBIT negativ ist. Dies ändert nichts daran, dass für die nachfol-

genden Jahre ein Anspruch auf die EBIT Komponente der Tantieme II wieder be-

stehen kann, wenn wieder ein EBIT größer Null erzielt wird. 

Die Tantieme II wird linear ermittelt. Liegt das EBIT demnach zwischen 1 Mio. 

EUR und 15 Mio. EUR wird die Tantieme I wie folgt berechnet: 

 

Anzahl Grundgehälter = 0,5143 * EBIT in Mio. EUR + 0,0857 
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Zur Verdeutlichung dient folgendes Diagramm:  

 

 

Die Werte bei Erreichen jeweils einer vollen Million sind die Folgenden (gerundet): 

 

EBIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 

BMG 0 0,6 1,1 1,6 2,1 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 6,3 6,8 7,3 7,8 7,8 7,8 

 

Auch, wenn kein voller Millionenbetrag erreicht ist, steigt die Anzahl der Grundgeh-

älter, die das Vorstandsmitglied als Tantieme II EBIT Komponente erhält, aber li-

near an. 

Bemessungsgrundlage ist das durchschnittliche, im Bemessungszeitraum II er-

zielte EBIT („Durchschnitts-EBIT“).  

  

y = 0,5143x + 0,0857
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(b)  Tantieme II S Komponente 

Eine weitere Komponente der Tantieme II ist die sog. S Komponente. Das S steht 

für „Social“. Auch die S-Komponente wird jährlich ausbezahlt und bemisst sich 

nach einem dreijährigen Bemessungszeitraum. 

Unabhängig davon, ob ein Anspruch auf die EBIT Komponente der Tantieme II 

besteht, kann das Vorstandsmitglied eine S Komponente der Tantieme II von bis 

zu 20 % der jährlichen Fixvergütung erhalten. Dies entspricht 2,6 Grundgehältern.  

Für den Erhalt dieser Komponente muss im Bemessungszeitraum II für alle Be-

schäftigten der Gesellschaft ein Fluktuationswert von maximal 10 % vorliegen. 

Der Fluktuationswert lässt sich anhand folgender Formel berechnen: 

 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 −  (
𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄

𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀
 ∗  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)  =  𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝐢𝐢𝐢𝐢 % 

 

Für die Berechnung ermittelt der Aufsichtsrat den Ausgangswert und den Endwert 

wie folgt: 

 

• Der Ausgangswert ist die Gesamtzahl der Arbeitsverhältnisse der Viscom 

AG und Tochtergesellschaften nach §§ 15 ff. AktG, die zu Beginn des Be-

messungszeitraums II, also 3 Jahre zuvor, bestanden.  

 

• Der Endwert ist die Gesamtzahl der Arbeitsverhältnisse der Viscom AG und 

Tochtergesellschaften nach §§ 15 ff. AktG, von Mitarbeitern, die zum Be-

ginn des Bemessungszeitraums II bereits bei der Viscom AG oder verbun-

denen Unternehmen beschäftigt waren und die am letzten Tag des 

Bemessungszeitraums II noch bestanden, zuzüglich der Anzahl der Mitar-

beiter, die während des Bemessungszeitraums aufgrund Renteneintritts 

ausgeschieden sind. 
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Der exakte Wert der S Komponente berechnet sich wie folgt: 
 

• Ist der Fluktuationswert kleiner oder gleich 10 %, beträgt die S Komponente 

der Tantieme II 20 % der jährlichen Fixvergütung.  

• Bei einem Fluktuationswert ab 10,1 % sinkt die S Komponente linear um 1 

% der jährlichen Fixvergütung pro angefangenem Prozentpunkt.  

• Liegt der Fluktuationswert für den jeweiligen Bemessungszeitraum II über 

30 %, besteht kein Anspruch auf eine S Komponente. 

 

Liegt der Fluktuationswert zwischen 10 % und 30 %, wird die S Komponente wie 

folgt berechnet: 

 

 

Prozentualer Anteil an der jährlichen Fixvergütung =  

30 – Fluktuationswert in % 

 

Zur Verdeutlichung dient folgendes Diagramm:  
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Die Werte bei Erreichen jeweils eines vollen Prozentpunktes sind die Folgenden: 

 

S-Wert 0 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

BMG 20 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 

S-Wert 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40 

BMG 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 

 

 (c)  Tantieme II E Komponente 

 

Eine weitere Komponente der Tantieme II ist die sog. E Komponente. Das E steht 

für „Environmental“. Auch die E-Komponente wird jährlich ausbezahlt und bemisst 

sich nach einem dreijährigen Bemessungszeitraum. 

Unabhängig davon, ob ein Anspruch auf die EBIT Komponente und/oder eine S 

Komponente der Tantieme II besteht, kann das Vorstandsmitglied eine E Kompo-

nente der Tantieme II von bis zu 20 % der jährlichen Fixvergütung erhalten. Dies 

entspricht 2,6 Grundgehältern.  

Für den Erhalt dieser Komponente muss sich im Bemessungszeitraum II der re-

lative Energieverbrauch der Viscom AG um einen Wert zwischen 1 % und 5 % 

verringert haben. Zur Feststellung der Verringerung des relativen Energieverbrau-

ches wird der relative Energieverbrauch des ersten Jahres des Bemessungszeit-

raums II mit dem relativen Energieverbrauch des dritten Jahres des 

Bemessungszeitraums II verglichen. 

Der relative Energieverbrauch bemisst sich nach der folgenden Formel:  

 

𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤
𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔 𝐢𝐢𝐢𝐢  𝐤𝐤 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄

 =  𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 
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Für die Berechnung des relativen Energieverbrauchs wird der absolute Strombe-

zugswert in kWh wie folgt berechnet: 

• Der absolute Strombezugswert entspricht dem fremdbezogenen Strom al-

ler Betriebe und Betriebsteile der Viscom AG in dem betreffenden Jahr, wie 

im nichtkommerziellen Geschäftsbericht wiedergegeben, normalisiert um 

die folgenden Größen:  

 

o Vom absoluten Strombezugswert wird der Stromverbrauch der Ge-

sellschaft abgezogen, der auf den Verbrauch durch elektrische 

Dienstwagen entfällt. 

o Zur Klarstellung: Der absolute Strombezugswert errechnet sich aus 

dem fremdbezogenen Strom. Der Teil des verbrauchten Stroms, 

der durch Stromproduktionsanlagen im Besitz der Gesellschaft 

(bspw. Photovoltaikanlagen) hergestellt wurde, erhöht den absolu-

ten Stromverbrauch nicht.  

Der Umsatz entspricht dem Gesamtumsatz des Konzerns, wie im Konzernab-

schlussbericht für das jeweilige Jahr wiedergegeben. 

Die E Komponente wird linear ermittelt. Der exakte Wert der E Komponente be-

rechnet sich wie folgt: 

 

• Beträgt die Verringerung des relativen Energieverbrauchs gegenüber dem 

ersten Jahr des jeweiligen Bemessungszeitraums II 1 %, so erhält das Vor-

standsmitglied eine E Komponente in Höhe von 4 % der jährlichen Fixver-

gütung. 

• Beträgt die Verringerung des relativen Energieverbrauchs gegenüber dem 

ersten Jahr des jeweiligen Bemessungszeitraums II 5 %, so erhält das Vor-

standsmitglied eine E Komponente in Höhe von 20 % der jährlichen Fixver-

gütung.  

• Reduziert sich der relative Energieverbrauch im Bemessungszeitraum II 

um weniger als 1 % oder steigt der relative Energieverbrauch, besteht kein 

Anspruch auf eine E Komponente der Tantieme II. 
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Liegt der relative Energieverbrauchswert zwischen 1 % und 5 %, wird die E Kom-

ponente wie folgt berechnet: 

 

Prozentualer Anteil an der jährlichen Fixvergütung =  

Verringerung des relativen Energieverbrauchswertes in % * 4 

 

Zur Verdeutlichung dient folgendes Diagramm:  

 

 

Die Werte bei Erreichen jeweils eines vollen Prozentpunktes sind die Folgenden: 

 

E-Wert 0 1 2 3 4 5 6 8 

BMG 0 4 8 12 16 20 20 20 

 

Auch, wenn kein voller Prozentpunkt erreicht ist, steigt der prozentualer Anteil an 

der jährlichen Fixvergütung, die das Vorstandsmitglied als Tantieme II E Kompo-

nente erhält, aber linear an. 

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pr
oz

en
tu

al
er

 A
nt

ei
l a

n 
de

r j
äh

rli
ch

en
 

Fi
xv

er
gü

tu
ng

 

Verringerung des relativen Energieverbrauchswertes 

Tantieme II E Komponente

1<Verringerung<5 Verringerung<1 Verringerung>5

y = x * 4



 18 

(3)  Einbehalts- und Rückforderungsklausel (Clawback-Klausel) 

Um zu gewährleisten, dass sich Vorstandsmitglieder an die internen und gesetzli-

chen Vorgaben zur Unternehmensführung halten, bestehen im Falle eines erheb-

lichen Pflichtverstoßes des Vorstands seitens der Viscom AG Einbehalts- und 

Rückforderungsrechte hinsichtlich der variablen, erfolgsabhängigen Bestandteile 

der Vergütung. Die Ausübung der Rechte steht jeweils im Ermessen des Aufsichts-

rates.  

 

a. Einbehalt  
Die Viscom AG ist im Falle von schwerwiegenden und erheblichen Verstößen des 

Vorstandsmitglieds gegen seine gesetzlichen Pflichten oder gegen die für das Un-

ternehmen geltenden Compliance Richtlinien berechtigt, einen etwaig grundsätz-

lich entstandenen Anspruch auf die Tantieme I und / oder II des jeweiligen Bemes-

sungszeitraums (Bemessungszeitraum I und / oder II) ganz oder anteilig zu kürzen 

und den entsprechenden Betrag einzubehalten. Der Anspruch erlischt rückwirkend 

in der entsprechenden Höhe. Die Ausübung des Rechts auf Kürzung und Einbehalt 

steht im pflichtgemäßen Ermessen des Aufsichtsrats.  

 

b. Rückforderung 
Bei schwerwiegenden und erheblichen Verstößen des Vorstandsmitglieds gegen 

seine gesetzlichen Pflichten oder gegen die für das Unternehmen geltenden Com-

pliance Richtlinien ist die Gesellschaft berechtigt, von dem Vorstandsmitglied die 

für den jeweiligen Bemessungszeitraum I und / oder II ausgezahlten variablen Ver-

gütungsbestandteile (Tantieme I und / oder II inklusive etwaiger Erhöhungen) ganz 

oder teilweise zurückzufordern. Ein einziger Pflichtverstoß kann demnach dazu 

führen, dass mehrere Tantieme II-Zahlungen zurückgefordert werden. Die Gel-

tendmachung des Rückforderungsanspruchs steht im pflichtgemäßen Ermessen 

des Aufsichtsrats. Der Nachweis eines durch das pflichtwidrige Handeln des Vor-

standsmitglieds entstandenen Schadens ist nicht erforderlich. Die Rückforde-

rungsmöglichkeit besteht auch dann, wenn das Amt oder das Anstellungs-

verhältnis mit dem Vorstandsmitglied zum Zeitpunkt des Rückforderungsan-

spruchs bereits beendet ist. Das Vorstandsmitglied kann sich nicht darauf berufen, 

dass der zu viel gewährte Vergütungsbetrag nicht mehr in seinem Vermögen vor-

handen ist. Die Rückforderung ist bis zu 2 Jahre nach der Auszahlung möglich. 

Schadensersatzansprüche gegen das Vorstandsmitglied bleiben unberührt. 
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3. Höchstgrenzen für die Vergütung 

 

Die Vorstandsmitglieder können insgesamt, also unter Berücksichtigung der Tan-

tiemen, max. 200 % ihrer vertraglich vereinbarten jährlichen Fixvergütung erhalten 

zuzüglich Nebenleistungen. Dies ist im Vertrag ausdrücklich geregelt.  

Nach der obigen Darstellung kann das Vorstandsmitglied folgende Beträge errei-

chen: 

 

• Jährliche Fixvergütung in Höhe von TEUR 208  

• Nebenleistungen  

• Direktversicherung 

• Tantieme I in Höhe von TEUR 208   

• Tantieme II in Höhe von TEUR 208   

 

Die konkrete Höhe kann dabei von Vorstandsmitglied zu Vorstandsmitglied variie-

ren. 

Übersteigen die Tantieme I und die Tantieme II zusammen den Betrag von TEUR 

208 (entspricht der jährlichen Fixvergütung), so wird dieser gekürzt. Tantieme I 

und Tantieme II können demnach zusammengerechnet höchstens den Wert der 

jährlichen Fixvergütung ergeben. 

Der relative Anteil der Vergütungsbestandteile an der Gesamtvergütung (d.h. 

Fixvergütung, Tantieme I und Tantieme II) bei Erreichen des Höchstbetrags stellt 

sich wie folgt dar (die Nebenleistungen und Direktversicherung bleiben zur besse-

ren Darstellung im Folgenden unberücksichtigt; deren Anteil an der Vergütung be-

trägt in der Regel ca. 2-3 %): 
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Vergütungsbestandteil Relativer Anteil an der Gesamtvergütung bei 
Erreichen des Höchstbetrags (ohne Neben-
leistungen) 

Fixvergütung (ohne Neben-

leistungen) 

50 % 

Variable Vergütung 50 % 

 Tantieme I 0 - 50 % 

Tantieme II – E-

BIT-Komponente 

0 - 30 % 

Tantieme II – S-

Komponente 

 

0 - 10 % 

Tantieme II – E-

Komponente 

0 - 10 % 

Gesamt 100 % 

 

Hinsichtlich der betragsmäßigen Höchstgrenzen wird auf Ziffer 1. verwiesen. 

 
4. Leistungen im Falle der Beendigung der Tätigkeit 

 
a. Abfindung 

Spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit wird der Aufsichtsrat dem Vor-

standsmitglied mitteilen, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die 

Bestellung zum Vorstandsmitglied und das Anstellungsverhältnis verlängert wer-

den sollen.  
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Erfolgt diese Mitteilung seitens des Aufsichtsrats nicht rechtzeitig, steht dem Vor-

standsmitglied für den Fall, dass der Anstellungsvertrag nicht über die jeweilige 

Amtszeit hinaus verlängert wird, eine Abfindung zu, die mit der Beendigung des 

Anstellungsvertrags fällig ist. 

 

Die Höhe der Abfindung beträgt ein Zwölftel der fixen Jahresvergütung (13 Grund-

gehälter) für jeden angefangenen Monat, um den sich die Mitteilung des Aufsichts-

rats verzögert. Die Abfindung kann höchstens sechs Zwölftel eines Jahresgehalts 

betragen. 

 

b. Freistellung 
Für den Fall einer Beendigung der Bestellung zum Vorstandsmitglied oder einer 

Beendigung der Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands aus wichtigem 

Grund nach § 84 Abs. 2 AktG bzw. der Amtsniederlegung kann die Gesellschaft 

das Vorstandsmitglied sofort unter Fortzahlung der Bezüge von seiner Verpflich-

tung zur Erbringung seiner Leistung freistellen. In diesem Fall entsteht für das Vor-

standsmitglied kein Anspruch auf Zahlung der variablen Vergütung für die Zeit der 

Freistellung (Tantieme I und Tantieme II). Wird auch der Anstellungsvertrag wirk-

sam gemäß § 626 BGB aus wichtigem Grund gekündigt, gelten die gesetzlichen 

Regelungen. Hiernach besteht ab dem Zeitpunkt der Vertragsbeendigung (ggf. pro 

rata) grundsätzlich kein Vergütungsanspruch mehr. 

c. Karenzentschädigung  
Alle Vorstandsmitglieder unterliegen einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot 

von einer Dauer von zwei Jahren nach Beendigung des Anstellungsvertrags, es 

sei denn, das Vorstandsmitglied vollendet in dieser Zeit das 65. Lebensjahr. 

Für die Dauer des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots ist die Viscom AG ver-

pflichtet, an das Vorstandsmitglied eine Karenzentschädigung zu zahlen, die für 

jedes Jahr des Verbots die Hälfte der von dem Vorstandsmitglied zuletzt bezoge-

nen vertragsmäßigen Leistungen beträgt. 

Die Zahlung der Entschädigung pro Jahr wird in zwölf gleichen Monatsraten am 

Ende eines Monats fällig. Auf die Karenzentschädigung sind sonstige Zahlungen 

der Viscom AG an das Vorstandsmitglied wie Übergangsgelder und Abfindung an-

zurechnen. 
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Auf die Karenzentschädigung sind zudem die Einkünfte angerechnet, welcher das 

Vorstandsmitglied während der Dauer des nachvertraglichen Wettbewerbsverbo-

tes aus selbstständiger, unselbstständiger oder sonstiger Erwerbstätigkeit erzielt 

oder zu erzielen unterlässt, soweit die Entschädigung unter Hinzuziehung der Ein-

künfte den Betrag der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen übersteigt. 

Zu den Einkünften zählt auch etwaiges von dem Vorstandsmitglied bezogenes Ar-

beitslosengeld. Das Vorstandsmitglied ist verpflichtet, der Gesellschaft auf Verlan-

gen über die Höhe seiner Einkünfte Auskunft zu erteilen und Nachweise hierüber 

beizubringen. 

Die Viscom AG kann unter Berücksichtigung einer einjährigen Frist auf die Einhal-

tung des Wettbewerbsverbots verzichten. 

 
5. Vergleich des bisherigen mit dem neuen Vorstandsvergütungssys-

tem 
 

Das bisherige Vorstandsvergütungssystem enthielt eine erfolgsabhängige variable 

Vergütung, die allein vom Erreichen gewisser Gewinnzahlen, also dem Konzern-

EBIT der Viscom AG, abhing.  

Das neue Vergütungssystem hat die langfristige Tantieme (also LTI) dahingehend 

angepasst, dass neben wirtschaftlichen auch andere Faktoren Einfluss auf die Be-

rechnung der Höhe der variablen Vergütung nehmen. Diese Einbeziehung soge-

nannter ESG-Ziele entspricht verschiedenen Empfehlungen aus der Literatur und 

den derzeit vorherrschenden Entwicklungen am Aktienmarkt, da gerade auch in-

stitutionelle Investoren verstärkt ihr Augenmerk darauf richten, ob neben wirt-

schaftlichen Faktoren auch soziale oder ökologische Faktoren Grundlage für die 

Vergütung der Vorstände sind. Der Aufsichtsrat begrüßt diese Entwicklung und ist 

der Auffassung, dass die Einbeziehung von ESG-Zielen in der Vergütung zugleich 

im Interesse der Gesellschaft steht. 
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Das neue Vergütungssystem setzt diese Überlegungen um, indem es die Tanti-

eme II nicht allein in Abhängigkeit zum wirtschaftlichen Ergebnis stellt, sondern 

weitere Faktoren für die Erreichung des vollen Bonus heranzieht. Neue Zielfakto-

ren für die Tantieme II sind demnach eine niedrige Mitarbeiterfluktuation als sozi-

aler Teil der Zielvorgaben sowie die Reduzierung des fremdbezogenen 

Stromverbrauchs als ökologischer Teil der Zielvorgaben. 

Beide neuen Zielvorgaben erfüllen gewissermaßen auch eine Doppelfunktion. 

Werden sie erfüllt oder zumindest teilweise erfüllt, so kann dadurch ein sozialer 

und ökologischer Effekt erzielt werden. Zudem wirkt sich die Erreichung der Ziele 

auch positiv auf das Konzernergebnis aus.  

Die ebenfalls dem Vergütungssystem neu hinzugefügte Clawback-Klausel soll si-

cherstellen, dass noch nicht ausgezahlte Tantiemen zurückgehalten oder sogar 

zurückgefordert werden können, auch wenn schwerwiegende Pflichtverstöße erst 

verspätet festgestellt werden. Auch dies dient einerseits der Incentivierung der Ein-

haltung der internen (Compliance-)Richtlinien, als auch der Incentivierung der Ein-

haltung der bestehenden Gesetzeslage, um sicherzustellen, dass die 

Vorstandsmitglieder weiterhin rechtstreu handeln und die Viscom AG sich in Zu-

kunft keinen etwaigen Schadensersatzforderungen aufgrund des Fehlverhaltens 

der Vorstandsmitglieder ausgesetzt sieht.  

Andere Bestandteile des Vorstandsvergütungssystems wurden im Wesentlichen 

beibehalten.  

 

6. Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des 
Vergütungssystems 
 

Der Aufsichtsrat erarbeitet und beschließt das Vergütungssystem im Einklang mit 

den gesetzlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex (soweit die Gesellschaft hiervon keine 

Abweichung erklärt). Das Vergütungsmodell wird fortlaufend vom Aufsichtsrat 

überprüft, insbesondere, wenn ausgelaufene Vorstands-Anstellungsverträge neu 

abgeschlossen oder neu verhandelt werden. Hierbei legt der Aufsichtsrat ein be-

sonderes Augenmerk auf die Angemessenheit der Vergütung, auch im Verhältnis 

zu vergleichbaren Unternehmen einerseits und andererseits innerhalb der Gesell-

schaft im Verhältnis zur Vergütung des oberen Führungskreises sowie der Beleg-

schaft insgesamt. Soweit eine Anpassung des Vergütungssystems erforderlich 
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erscheint, fasst das Aufsichtsratsplenum hierüber Beschluss und wird das neue 

System im Falle einer wesentlichen Änderung, spätestens jedoch alle vier Jahre, 

der Hauptversammlung zur Billigung vorlegen. Sollte das Vergütungssystem von 

der Hauptversammlung nicht gebilligt werden, legt der Aufsichtsrat spätestens in 

der darauffolgenden Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zur 

Beschlussfassung vor. Es soll geändert werden, wenn sich im Zusammenhang mit 

den bevorstehenden Personalentscheidungen, insbesondere, wenn Vorstandsan-

stellungsverträge neu abgeschlossen oder verlängert werden, zeigt, dass Anpas-

sungen erforderlich sind, um geeignete Kandidaten zu gewinnen oder zu halten.  

Zieht der Aufsichtsrat zur Entwicklung des Vergütungssystems und zur Beurteilung 

der Angemessenheit der Vergütung einen externen Vergütungsexperten hinzu, 

achtet er auf dessen Unabhängigkeit vom Vorstand und vom Unternehmen. Der 

Aufsichtsrat kann – entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in § 87a Abs. 2 Satz 

2 AktG – vorübergehend von dem Vergütungssystem abweichen, wenn dies im 

Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist. Dies 

kann etwa bei außergewöhnlichen, nicht vorhersehbaren Entwicklungen der Fall 

sein. 

Eine Abweichung vom Vergütungssystem ist nur durch einen entsprechenden Be-

schluss des Aufsichtsrats und nach sorgfältiger Prüfung der Notwendigkeit mög-

lich. Die Bestandteile des Vergütungssystems, von denen unter den genannten 

Umständen abgewichen werden kann, sind das Verfahren, die Vergütungsstruktur, 

die einzelnen Vergütungsbestandteile, deren Verhältnis zueinander und deren 

Leistungskriterien sowie die Maximalvergütung. Ferner kann in diesem Fall der 

Aufsichtsrat vorübergehend zusätzliche Vergütungsbestandteile gewähren oder 

einzelne Vergütungsbestandteile durch andere Vergütungsbestandteile ersetzen, 

soweit dies erforderlich ist, um die Angemessenheit der Vorstandsvergütung in der 

konkreten Situation wiederherzustellen. 
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Die Beachtung der gesetzlichen Regelungen und der Empfehlungen des DCGK 

zur Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder und der Offenlegung von Interes-

senkonflikten stellen sicher, dass die Aufsichtsratsmitglieder auch bei der Ent-

scheidung über die Festsetzung der Vergütung und über das Vergütungssystem 

allein das Unternehmensinteresse und keine persönlichen Interessen oder die In-

teressen Dritter verfolgen. Insbesondere sind mehr als die Hälfte der Aufsichtsrats-

mitglieder unabhängig vom Vorstand und der Gesellschaft, Interessenkonflikte 

eines Aufsichtsratsmitglieds sind unverzüglich dem Vorsitzenden gegenüber of-

fenzulegen und über etwaige Interessenkonflikte informiert der Aufsichtsrat jährlich 

in seinem Bericht an die Hauptversammlung. 

 

In Übereinstimmung mit einem der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegten 

Vergütungssystem setzt der Aufsichtsrat die Vergütung der Vorstandsmitglieder 

fest. Bei der Festsetzung der Vergütung, insbesondere des Grundgehalts, berück-

sichtigt der Aufsichtsrat neben der Aufgabe des Vorstandsmitglieds, der Lage der 

Gesellschaft und der Marktentwicklung auch die Vergütungs- und Beschäftigungs-

bedingungen der Arbeitnehmer. Der Aufsichtsrat nimmt hierbei sowohl die Vergü-

tung der ersten Führungsebene unter dem Vorstand als auch die 

Gesamtbelegschaft in den Blick und dies jeweils auch in der zeitlichen Entwick-

lung. Beschließt der Aufsichtsrat eine Erhöhung der Vorstandsvergütung, so stellt 

er im Rahmen seiner Erörterung als einen Abwägungsaspekt die Lohnentwicklung 

in den vorgenannten Gruppen der geplanten Erhöhung der Vorstandsvergütung 

konkret gegenüber. Ein zahlenmäßig festgeschriebenes Verhältnis ist im Vergü-

tungssystem nicht vorgesehen. Die Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer 

finden darüber hinaus mittelbar über die S Komponente der Tantieme II Eingang 

in die Vergütung.  
 

 


